
ENTWURF 

Beilage Nr. 15/1982 

Gesetz vom • • • • • • • • • • • • • mit dem das Wasserversorgungsgesetz 1960 
geänd_ert wird. 

Der Wiener Landtag hat·beschlossen: 

Artikel I 

Das Wasserversorgungsgesetz 1960, LGBl •. für Wien,Nr.10/1960, zuletzt 
geändert durch das Landesgesetz LGBl. filr Wien Nr.7/1977~ wird wie 

·f'olgt geändert: 

1. § 6 hat.samt Oberschrift zu lauten: 

"Arbeiten an städtischen Wasserrohrsträngen auf 
Antrag von I_nteressenten 

§ 6.(1) Wird ein städtischer Wasserrohrstrang auf Antrag von 
Interessenten neu verilegt, umgelegt oder auf eil\e.· größere· Nenn­
weite ausgewechs~-i t·, so· hapen diese die gesamten -iCosten hie für zu 
tragen. Wird -der Antrag. von mehreren Personen als In'teressenten ge:.. ... ~ 

stellt, so ist jeger·vori ihnen Gesamtschuldner der gesamten Kosten. 
Vor Beginn der Ar,beiten ist eine Vorauszahlung .in Höhe der v·or­
aussichtlichen· Kosten_ zu erlegen. · Im Falle einer Neuverlegung.- ist 
ein nachweislich bezahlter Anliegerbeitrag(§ 51 der Bauordnung f'ür 

' ' 
Wien) auf' di~se, Vo~au.szahlung mit jenem Hundertsatz anzurechnen,. 
der seinerzeit auf die Kosten der Verlegung des Wasserrohrstranges· 

,, ~ 

entf'allen ist. Ein Rechtsanspruch auf die Verlegung, .Umleg\.!ng oder ·.. ,.. . 
Auswechslu~g eines Rohrstranges besteht nicht. 

(2) Bei_einer. Neuverlegung oder Verstärkung eines Wasserrohrstranges 
ent_f'ällt die Verpflichtung zur Kostentragung ·gemäß Abs.1, wenn es 
sich lediglich um die Versorgung mit Wasser zu Trink- und Haus­
haltszwecken handelt - eine Verwendung des Wassers zu anderen Zwecken 
in geringf'Ugigem Umfang ist·dabei unbeachtlich - und gleichzeitig 
ein Wasserbezug·aus dem herzustellenden Wasserrohrstrang gemäß S 17 
angemeldet ~ird." 
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2. Nach S 6 ist folgender§ 6a samt Oberschrift einzufügen: 

"Anschlußabgabe 

S 6a.(1) Der Gemeinderat kann fOr die Herstellung oder Verstärkung 
einer Abzweigleitung von einem städtischen Wasserrohrstrang nach , 
Maßgabe der ·folgenden Bestimmungen die Entrichtung einer Abgabe 
vorschreiben. 

(2) Der Wasserabnehmer(§ 7 Abs.1) hat aus Anlaß der Herstellung 
oder Verstärkung einer Abzweigleitung von einem städ~ischen Wasser-.. 
rohrstrang die Anschlußabgabe zu entrichten. 

(3) Für die Herstellung einer Abzweigleitung für Bauzwecke, die 
nach Abschluß der Bauarbeiten wieder entfernt wird, ist d1e Ab­
gabe nicht zu entrichten. 

(4) Die Anschlußabgabe wird bei einer neu herzustelleriden Abzweig­
leitung durch Multiplikation der Kennzahl (Abs.6) mit dem Einheits­
satz (Abs.7), bei der Verstärkung einer Abzweigleitung durch Multi­
plikation der Differenz der Kennzahlen (Abs.6) von alter und.neuer 
Leitung mit dem Einheitssatz (Abs.7) errechnet. 

(5) Bei Verstärkung einer. Abzweigleitling und gleichzeitiger Anzeige 
Ober d~s Ende des Wasserbezuges fUr eine oder mehrere ·Abzweig­
leitungen derselben Liegenschaft, wird die Anschlußabgabe durch 
Multiplikation des Einheitssatzes mit der Differenz zwischen der 
Kennzahl der verstärkten Abzweigleitungen und der Summe der auf-

. . 
gelassenen Abzweigleitungen errechnet, wob$i eine Anrechnung der 
Kennzahlen der aufgelassenen Abzweigleitungen höchstens bis zur· 
Kennzahl der verstärkten Abzweigleitung_erfolgt • 

. (6) Fllr die Ermittlung der Kennzahl ist der Innendurchmesser des 
erdverlegten Teiles der Abzweigleitung heranzuzieheno 
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Die Kennzahlen lauten: 

Innendurchmeaser in mm Kennzahl 
bia Jao 7 
Ober 110 bia 53 17 
Ober 53 b1a 86 50 
Ober 86 bia 106 18 
Ober 106 176· 

(T)·Der Einheitssatz ist vom.Gemeinderat mit~30 v.H. der du~ch~ 
. . 

schnittitchen.Kosten rar Erd- und Baumeisterarbeiten, Rohrmate~ial, 
Rohrlegearbeiten, Austauschmaterial und ~efinitive Straßeninstand­
setzung für die Herstellung-eines Laufmeters eines Rohrstranges 
DN 150 durch Verordnung festzusetzen. 

(8) Auf die.zu entricbtende_Anschlußabgabe ist ein filr dieselbe 

Liegenschaft nachweislich bezahlter ·Anliegerbeitrag gemäß§ 51 der 
Bauordnung für Wien mit jenem Hunde~tsatz anzurechnen, der seiner­
zeit auf die Kosten der Verlegung des Wasserrohrstranges entfallen 
ist. Ebenso werden nachweislich bezahlte Kosten für eine Neu- oder 
Umlegung ode~ Auswechslung auf ei~e-größere Nennweite gemäß§ 6 
Abs. 1 bis zu~ Höhe der Anschl.:ußa bg.abe angerechnet~ 

(9) Der Schuldner der: Grundsteuer von dem Grundbesitz,auf dem d·ie 
Abzweigleitung von einem städtischen Wasserrohrstrang hergestellt 
oder. verstärkt wu;.de, haftet neben dem Wasserabnehmer es· 7" Abs •. .,> 
ror die Anschlu.ßabgabe und Nebengebühren. Unterliegt der Grundbe~ 
sitz nicht der Grundsteuer~ so -ist der Haftungspflichtige durch • 

sinngemäße Anwendung des§ 9 des Grundsteuergesetzes 1955 zu be­
stimmen. 

(10) Bei Wechsel in der Person des Wasserabnehmers haftet auch der 
neue Wasserabnehmer.rar die rilckständige Anschlußabgabe samt Neben­
geb_Ohren, wenn sie seit dem Beginn des dem Wechsel .in der Person 
vorangegangenen Kalenderjahres entstanden ist. 



- 4 -

3. § 19 hat zu lauten: 

"§ 19. Zu den nach§ 6 Abs. 1, § 8 Abs. 2, 3 und 4, § 10, § 11 Abs.' 2 

und 3 und§ 18 Abs. 3 zu ersetzenden Kosten ist ein Regiezuschlag 
von 15 v. H. einzuh.eben." 

Artikel II 

(1) Dieses Geset~ tritt mit 1. Oktober 1982 in Kraft. 

(2) Der Gemeinderat kann Verordnungen über die Festsetzung und · 
Entrichtung der Anschlußabgabe (§ 6a) ab 1. Oktober 1982 in Kraft 
setzen. 
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